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der Abg,Dr. P f e i f e r~ Dr o K rau s~ 

Genossen 

an die Bundesregierung, 

.! 

D~, G red 1 e rund 

betret,'fend die Gewährung von ausserordentlichen Versorgungsgeniissen an 
die nicht unter das Bonner Abkor1lJlen fallenden Volksde'\l tsohen .. 

-J!l-~(J".-()-CI 

Das leider nicht veröffentlichte Abkommen zwischen der österreichi­

schen Bundesregi erung und der Regi erung der BundeSrG:p>iblik Deutschland 

über die Versorgung bestimmter Personengruppen d~;s öffentlichen Dienstes 

vom 27.April 1953 - kurz Guundner oder Bonner Abkommen genannt - kommt nur 

solchen Personen zugute, die am SoMai 1945 die deutsche Staatsangehörig­

keit besassen, ohne sie durch die Vereinigung Österreichs mit dem Deut­

schen Reich erworben Zu haben, und die ferner an dem genannten 'l'ag zum 

Deut.Bchen Reich, z~ einenronstigen deu tschen öffentlich-rechtlichen 

Dienstherrn oder zum Protektorat Böhmen und Mähren in einem Diel'lst- oder 

Ruhestandsverhältnis standen. Es findet daher vor allem auf Sudetendeutsche 

Anwendung" 
Nioht unter das .Abkommen fallen jene Volksdeutsohen aus der ehemali-

gen Ponaumonarchie, die zum Deutschen Reich in. keinem Dienat- oder Ruhe-

. atandsverhältnis geständen sind. Das sind der Hauptsache nach die Karpa­

then- und die Buchenlanddeutsohen, die Donaus,ohYlaben und die Siebenbürger 

Sachsen. 

Jedoch hat s~oh auch mit diesen Volks4eutschen des Ostens und Süd­

ostens der österreichiaobe MinisterrAt am 24QDezember 1952 befas&t. Er be­

ß ahlo ss I 1. für di e budge tmäs s i ge Bedeckung der na eh dem .Abkommen erfo rder­

lichen Ausgaben Vorsorge zu treffen und 2" auch die budgetmässige Bedeckung 

der ,Kittel sioherzustellen, die für die Versorgung der nicht vom Abkommen 

erfassten Volksdeutsohen erforderlich sind$ Der Gesamtaufwand für beide 

G.ruppen wurde damals mit 30 Mil~ionen Schilling angenommen. Der Bundesvor­

anschlag ;für 1954 sieht für denselben Zweck einen Kredit von rund 
70M111ionen Schilling voro 
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Entgegen allen früheren Verlautbarungen und Zueagen hat das Finaaz­

ministeri~m in letzter Zeit intern für die Volksdeutschen, die nicht unter 

das :Bonner AbkolluJlen fallen (Gruppe 11), Richtlinien aUfgestellt,. wonach 

die noch nicht eingebürgerten Volksdeutschen und ferner diejenigen, die 

nicht im österre~chischen Staatsdienst oder im k.u.k.Staatsdienst gestan-
, ! 

den sind, von der Gewährung von Verso rgungsgenüssen vorläufig ausgeschlossen 

werden. Diese vorläufig Ausgeschlossenen machen aber die grosse Mehrheit 

dieser Gruppe ausl 

Das ist natürlich eine schwere .Abweichung von den Grundsätzen,die 

das :Bonner Abkommen aufgestellt hat und die nach dem Ministerratsbeschluss 

grundsätzlich auoh auf die übrigen Volksdeutschen angewendet werden sollten. 

Es ist auch eine Abweichung von dem am 26.11.1953 vom Nationalrat gel',lehmig­

ten Zweiuen deutsoh-österreichischen Sozialversicherungsabkommen, das 

hicht nach dem Herkunftsland der Volksdeutschen und ebenso darnach unter­

scheidet, ob der :Betreffende schon eingebürgert' ist oder nioht, sondern 

allen ehemaligen Rentnern oder Rentenanwärtern aus der Gruppe der Volks­

deutschen, wenn sie nur die allgemeinen :Bedingungen erfüllen, duroh die 

österreichisohen Sozialversioherungsträger Renten gewährt. 

rlir sind nun der Meinung, dass die öffentlichen Bed;i.ensteten, die 

infolge Erreichung des Alters ,im :Bezug einer Pension waren oder eine solche 

bekomhlen sollten, nicht schleohter behandelt werden sollen als die volks­

deutschen Sozialretltner. Wir sind ferner der Auf:f'assung, dass Richtlinien 

über die Verwendung der vom Volke aufgebrachten Steuern die Volksvertre-., 
tung und nicht das Bundeskanzleramt und das Finanzministerium oder die 

Regierung aufzustellen haben. Denn ausdrücklich bestimmt Art.la der 

Bundesverfassunga ttDie gesamte staatliche Verwaltung darf nur auf Grund q.er 

Gesetze ausgeübt werdenn, und Frof.Kelsen erläutert diesen demokratischen 

lundamentalsatz der Gesetzmässigkeit der Verwaltung dahin, dass jede gene­

relle reohtsverbindliohe Nonn grundsätzlich der Form des .Ges~t."p's bedarf. 

Dabei ist zu bedenken, dass von dem Inhalt der Richtlinien die Existenz 

von Tausenden abhängt, die bereits in.hohem und höchstem Alter stehen 

i I 
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und seit Jahren auf eine staatliche Versorgung .~off€n.Denn sie wissen, da8s 

in der Bundesrept1blik Deutschland auch die Volksdeutschen, die in einem 

fremden Staat im ö!fentlichenDienst standen, auf Grund des Gesetzes vom 

11.Mai 1951, BGB1.1 8.307, nach den l3estimmungen des Deutschen Beamtenge-

satzes versorgt werden. 

Die gefertigten Abgeordneten richttm daher an die Bundesregi*:irung die 

An fra ti e ! 

Ist die Bundesregierung bereit. 

1. dem Nationalrat den volle.n Wortlau t des Minist erratsbe.schlus ses vom 
24.12.1952 bekanntzugebenf 

2. den :Personenkreis amt110h zu verlautbaren, der unter. das Bonner Ab­
kommen fällt, 

3. die Richtlinien bekanntzugeben, nach welchen an die nioht unter das 
Bo~er Abkommen tallend.en Volksdeutschen derzeit und. künftighin 

aus/ilerorde·ntliche Versorgungsgenüsse gewährt werden; 

4. den in unserer Verfassung festgelegten Grundsätzen der Gesetzmäs8igkel~ 

der Verwaltung und der Gleichheit vor dem Gesetze entsprechend dem 

Nationalrat ehestens einen Gesetzentwurf über die Versorgung der einge­

bürgerten und nichteingebürgerten Volksdeutschen, die in ihrem Heimat­

staat öffentliche Bedienstete waren, vorzulegen? 

-.-.-.-.-
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